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Studienseminar Braunschweig  
für  das Leh ramt für  Son derp ädagog ik  

Vorbemerkungen 

Die folgenden Ausführungen geben einen Orientierungsrahmen über die Ausbildung von Anwär-

ter*innen des Lehramts für Sonderpädagogik (LiVD1). Wir danken allen Schulleitungen und betreu-

enden sowie kooperierenden Lehrkräften für ihr Engagement in der Ausbildung. 

Die inklusive Beschulung von Schüler*innen mit (festgestellten) sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarfen ist Realität an allen Schulformen der Sekundarstufe I. Sie findet im Positiven ihre 

Umsetzung in der Sekundarstufe I durch ein verändertes Schul- und Klassenmanagement, eine in-

klusivere Didaktik und Methodik sowie eine sonderpädagogische Unterstützung des Systems, der 

Schüler*innen und Lehrkräfte. Je nach sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden die 

Ressourcen durch Mobile Dienst oder durch individuelle Zusatzbedarfsstunden zur Verfügung ge-

stellt. Förderschullehrkräfte unterrichten in diesen schulischen Settings zumeist nicht ganze Klassen 

oder Lerngruppen sondern unterstützen vorrangig einzelne Schüler*innen mit festgestellten Bedar-

fen im Unterricht oder in speziellen Förderstunden. Dabei liegt häufig der schulische Fokus auf den  

Langfächern. 

Die Ausbildung von Förderschullehrkräften im Vorbereitungsdienst an Sek I-Schulen2 setzt jedoch 

ausschließlich den Einsatz als Lehrkraft im studierten Unterrichtsfach voraus. Dieses Unterrichts-

fach wird verknüpft mit Perspektiven aus den studierten sonderpädagogischen Fachrichtungen un-

terrichtet. Unsere LiVD sind somit als Lehrkräfte mit den Aufgaben des Unterrichtens einer gesam-

ten Schulklasse oder Lerngruppe zu betrauen. Die sonderpädagogische Expertise wird nicht durch 

spezifische Einzelsettings, sondern durch eine inklusive Didaktik und Methodik sichtbar. Natürlich 

stehen bei der Unterrichtsplanung und -durchführung der LiVD Schüler*innen mit Unterstützungs-

bedarfen besonders im Fokus.  

Der Unterricht durch eine LiVD erfolgt sowohl eigenverantwortlich als auch betreut, jedoch stets 

im Team mit einer Lehrkraft der Schule. Die LiVD benötigen daher sowohl Anleitung durch eine 

Förderschullehrkraft als auch durch eine Lehrkraft der ausbildenden Schule. Die Ausbildung durch 

beide Lehrkräfte muss konkret im „Betreuten Unterricht“ sichergestellt werden. Statistisch wird 

eine Förderschullehrkraft im Vorbereitungsdienst auf die sonderpädagogischen Zusatzbedarfe 

nach 5.103 des Klassenbildungserlasses vom 21.3.2019 angerechnet.  

Für die Ausbildung zum/zur Förderschullehrer*in ist eine unterrichtliche Arbeit mit Schüler*innen, 

die einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben, evident. Die APVO-Lehr gibt hier für 

die Prüfungsgruppen sehr deutliche Regelungen vor. Diese wurden in einem Schreiben des MK (s. 

Anhang 2) jedoch etwas abgemildert und der Schulrealität angepasst. Für alle weiteren Lerngrup-

pen bestehen keine festgelegten Regelungen in der APVO; nichtsdestotrotz muss die LiVD aber 

auch in diesen Stunden auf ihre sonderpädagogische Qualifizierung hin ausgebildet werden. 

 

Organisatorischer Rahmen 

Die LiVD werden dem Studienseminar zur Ausbildung in zwei Förderschwerpunkten und einem 

Unterrichtsfach zugewiesen. Innerhalb der ersten sechs Monate wählt die LiVD einen der beiden 

Förderschwerpunkt als Prüfungsfachrichtung (APVO4 §14.2). Bei der Wahl der Prüfungsfachrich-

tung sind die realen Ausbildungsbedingungen in der Schule zu berücksichtigen. In den Prüfungs-

stunden wird dann das Unterrichtsfach im gewählten Förderschwerpunkt unterrichtet. 

                                                           

 

1 LiVD: Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
2 An Gymnasien ist die Ausbildung nicht möglich (vgl. Durchführungsbestimmungen zu §7 der APVO). 
3 Klassenbildung und Lehrkräftestundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen RdErl. d. MK v. 21.3.2019: Demnach sind für 

Schüler*innen mit sonderpädagogischen Bedarfen nachfolgende Stunden vorgesehen: Lernen 3,0 / EsE/Hören: 3,5 / gE 5,0  usw. 
4 APVO-Lehr  vom 13. Juli 2013 zuletzt geändert 2.3. 2017 (auf der Homepage des STS als Synopse mit Durchführungsbestimmungen) 
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Nach der Zuweisung zu einer Ausbildungsschule setzen sich die LiVD umgehend mit der Schulleitung 

in Verbindung, um ihren Unterrichtseinsatz vorzubesprechen. Die Seminarleitung sowie die zustän-

dige PS-Leitung stehen den Schulen als Ansprechpartner*innen für die Planung zur Verfügung. Für 

Schulen, die erstmals in der Ausbildung von Anwärter*innen der Sonderpädagogik tätig werden, 

empfehlen wir grundsätzlich ein persönliches Beratungsgespräch, um den organisatorischen Rah-

men der Ausbildung zu konkretisieren. Unterrichten LiVD an verschiedenen Schulen, so übernimmt 

die Schule, an welcher der überwiegende Einsatz erfolgt, die Planungshoheit. Die Schulleitung die-

ser Schule ist dann auch bei der Staatsprüfung Mitglied des Prüfungsausschusses. 

Seminartage des Studienseminars sind Dienstag und Donnerstag. Die Seminare beginnen dienstags 

um 10.30 Uhr sowie donnerstags ab 9.00 Uhr. Wir weisen darauf hin, dass die Anfahrtswege zu den 

Seminarorten z.T. sehr weit sind. Unterricht vor dem Seminar kann grundsätzlich nur an Diensta-

gen erteilt werden, wenn die Fahrtzeit zum Seminarort dem nicht entgegensteht. 

 

Einsatzplanung 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst erteilen laut APVO ausschließlich Ausbildungsunterricht. Der Un-

terrichtseinsatz ist somit stets auf die Ausbildungserfordernisse auszurichten. Er gliedert sich in den 

betreuten Unterricht, der zusammen mit einer Lehrkraft stattfinden soll und Möglichkeiten zum 

geschützten Erproben und Weiterentwickeln bietet sowie in den eigenverantwortlichen Unterricht, 

in dem die Rolle als Lehrkraft umfassend eigenverantwortlich zu entfalten und einzunehmen ist. 

Der Umfang des Ausbildungsunterrichts liegt bei 13 / 13 /12  Stunden über die drei Halbjahr und 

verteilt sich möglichst gleichmäßig über diese (nach DB zu §7 APVO im Punkt 4). Innerhalb dieses 

Zeitraumes ist die folgende Anzahl von Unterrichtsstunden abzuleisten: 

- insgesamt 22 Stunden: eigenverantwortlicher Unterricht (EU)  

- insgesamt 16 Stunden: betreuter Unterricht (BU). 
 

Die Verteilung des EU und BU auf die Halbjahre kann flexibel gehandhabt werden. Bei der Festle-

gung sind die Bedingungen der Ausbildungsschule, die bereits vorhandenen personellen und fach-

lichen Kompetenzen der LiVD sowie Belange der Ausbildung zu berücksichtigen. BU und EU kann 

nur in dem Fach erfolgen, in dem die LiVD im STS ausgebildet wird. Eine Ausnahme besteht bei 

einer Teilnahme an einer vom MK erwünschten Zusatzqualifikation in „inklusiver Deutsch- oder 

Mathematikdidaktik“ (Bezug: DB zu §6 APVO, Pkt 4). Hier gilt die Regel, dass zwei Unterrichtsstun-

den Hospitation und Unterricht unter direkter Anleitung im gewählten Fach erfolgen müssen. Diese 

Stunden sind immer als betreuter Unterricht zu werten 

Um eine Lerngruppe intensiver kennenzulernen und damit die individuelle Förderplanung erfolg-

reich durchführen zu können, dürfen LiVD mit Kurzfächern (z.B. Sachunterricht (1./2. Klasse), Musik, 

Kunst, Religion) im ersten Halbjahr der Ausbildung als Teil des BU in einer unterrichteten Lern-

gruppe auch in einem anderen Fach hospitieren, jedoch nicht unterrichten. Dies ist bis zu zwei Un-

terrichtsstunden pro Woche möglich. 

Unabhängig von der realen Verteilung des EU zählt die Zuweisung einer LiVD in der Schulstatistik 

für die drei Halbjahre mit 7 / 8 / 7 Stunden. 

 

Inklusiver Unterricht  

LiVD des Lehramts für Sonderpädagogik unterrichten üblicherweise gesamte Klassen. In Ausnah-

mefällen können auch kontinuierliche Fördergruppen mit zumindest 6 Schüler*innen unterrichtet 

werden. LiVD arbeiten entsprechend der „Qualitätsstandards für die sonderpädagogische Unter-

stützung in der allgemeinen Schule“ (s. Anhang) in festgelegten Aufgabenbereichen.  

Laut APVO sind LiVD grundsätzlich nicht als Vertretungslehrkräfte einzusetzen, wenn sie die be-

treffende Klasse nicht im BU oder EU unterrichten. Um die Belastung der LiVD beim Einsatz in ver-
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schiedenen Schulen in einem vertretbaren Rahmen zu halten, treffen die Schulleitungen der betei-

ligten Schulen klare Regelungen bezüglich der Teilnahme an Dienstbesprechungen und Konferen-

zen. 

Anwärter*innen des Lehramts für Sonderpädagogik übernehmen im Vorbereitungsdienst die Auf-

gaben einer „Förderschullehrkraft im inklusiven Kontext“. Diese Rolle ist von Schule zu Schule sehr 

unterschiedlich definiert und entspricht häufig nicht den üblichen Aufgaben der anderen Förder-

schullehrkräfte. Das daraus folgende Spannungsfeld zwischen gelebter Praxis, theoretischem Ziel 

und juristischer Vorgabe lässt sich schlussendlich nicht auflösen, aber konstruktiv nutzen: Abhängig 

von der Organisationsform des Unterrichts (s.o.) ergeben sich daraus für die Tätigkeit der LiVD eher 

individualisiert beobachtende und beratende Aufgaben (Mobile Dienste), kreative Formen des ko-

operativen Unterrichtens mit einer Fachlehrkraft im Team oder individuelle Lehraufgaben mit der 

gesamten Klasse oder einer klassenübergreifenden Lerngruppe. Im BU ist die Rolle der Förderschul-

lehrkraft zu erproben – im EU umzusetzen.  

 

Betreuende Lehrkräfte 

Eine gute Betreuung von LiVD in der Schule ist für den Ausbildungsprozess unabdingbar. Vor allem 

im ersten Ausbildungshalbjahr benötigten LiVD eine aktive Betreuung und Führung in der Ausbil-

dung. Wir sehen und schätzen die Arbeit der betreuenden Lehrkräfte sehr und wissen um die zu-

sätzliche zeitliche Beanspruchung.   

In der Sekundarstufe ist der Einsatz der LiVD in der Rolle einer „Fachlehrkraft der allgemeinen 

Schule ohne die Möglichkeit zur Kooperation mit einer Regelschullehrkraft im Unterricht“ weitge-

hend zu vermeiden. Die Versorgung mit Förderschullehrkräften ist in der Sek I üblicherweise so 

gering, dass die statistische Erfassung der LiVD im Fehl der sonderpädagogischen Versorgung er-

folgt. LiVD im Schwerpunkt Sonderpädagogik unterrichten gesamte Klassen daher üblicherweise im 

Co-Teaching mit einer Lehrkraft der allgemeinen Schule. Ziel ist die Schaffung eines inklusiven Un-

terrichts auf der Basis von kooperativer Wahrnehmung der Lehraufgabe bei geteilter Führungsver-

antwortung für alle Schüler*innen der Lerngruppe.  

Regel- und Förderschullehrkräfte teilen sich die Führungsverantwortung für das Unterrichtshan-

deln der gesamten Klasse. Die Verantwortung beider Lehrkräfte besteht für alle Schüler*innen. Das 

Ziel ist eine Emergenz der Lehrkompetenzen, die eine Verwirklichung berufsspezifischer Schwer-

punktsetzung voraussetzt.  

Betreuende Lehrkräfte im Sinne der APVO-Lehr sind zum einen Förderschullehrer*innen. Eine 

APVO-gemäße Ausbildung setzt voraus, dass in beiden Prüfungslerngruppen im Umfang von zumin-

dest einer Stunde pro Woche Anleitung durch eine Förderschullehrkraft im erfolgt. Aufgrund ihrer 

sonderpädagogischen Expertise, ihrem Blick für individuelle Lernchancen und Lernbarrieren sowie 

ihrer Kenntnis der Rechtsgrundlage sonderpädagogischer Förderung können sie als Gesprächs-

partner*innen für fachliche Fragen der LiVD zur Verfügung stehen. Weitere Möglichkeiten der Mit-

wirkung sind die Teilnahme an Unterrichtsbesuchen und Unterrichtsnachbesprechungen sowie ge-

genseitige Hospitationen.  

Zugleich sind auch die Lehrkräfte der allgemeinen Schule betreuende Lehrkräfte, denn diese sind 

Experten für den Unterricht der gesamten Lerngruppe und haben eine vertiefte Kenntnis über die 

Lernvoraussetzungen der gesamten Klasse. Den LiVD ist daher die Möglichkeit zum Hospitieren des 

Unterrichtshandelns beider Lehrkräfte zu ermöglichen, sowie auch beiden Lehrkräften die Möglich-

keit zur Ausbildungs-Hospitation ermöglicht werden soll.  

In Nachbesprechungen von Unterrichtsbesuchen ist es daher wünschenswert, wenn manchmal 

beide betreuende Lehrkräfte (FöL / LK) an diesen teilnehmen können. Die Lehrkraft des gemeinsa-

men Unterrichts bereichert die Ausbildung durch ihre unterrichtsfachliche Expertise sowie ihre 

Kenntnisse über die Lerngruppe und schulorganisatorischen Aspekte. Die Förderschullehrkraft si-

chert eine sonderpädagogische Ausbildung.  
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Beratungsbesuche in inklusiven Kontexten 

Insgesamt finden durch das Studienseminar 17 Beratungsbesuche nach Vorgabe der APVO statt, 

drei davon als gemeinsame Unterrichtsbesuche, bei denen ein Mitglied der Schulleitung möglichst 

anwesend sein sollte. Inhalte der anschließenden Beratung sind sowohl das erteilte Unterrichtsfach 

als auch die Umsetzung sonderpädagogischer Schwerpunktsetzungen sowie Inhalte und Gestaltun-

gen von individuellen Förderplänen und zugehöriger Diagnostik. Die Nachbesprechungen dauern 

aufgrund der erweiterten Perspektive ungefähr 2 Unterrichtsstunden. Die betreuenden Lehrkräfte 

sollten für eine Unterrichtsstunde freigestellt werden. 

Alle Beratungsbesuche finden im regulären Setting mit dem üblicherweise vorhandenen Personal 

statt5 (einschließlich Schulbegleiter). Ein „Gemeinsamer Unterricht“ in der Inklusion setzt auch ein 

gemeinsames Unterrichten von Lerngruppen voraus. Diese notwendige Zusammenarbeit zwischen 

LiVD und Lehrkraft soll in der Schule geübt und auch während der Beratungsbesuche gezeigt wer-

den. Dabei erwarteten wir, dass professionellen Rollen eingehalten werden. So sollten Lehrkräfte 

der allgemeinen Schule auch in Beratungsbesuchen und Prüfungsstunden als professionelle Kräfte 

mit eigenständiger Kompetenz agieren, während Schulbegleitungen nur die konkrete Unterstüt-

zung bezogen auf „ein Kind“ leisten. 

Wichtig bleibt bei jeder Form der Zusammenarbeit, dass die spezifische Leistung der LiVD deutlich 

wird. Dies ist schon immer dann der Fall, wenn die Rollen innerhalb des Unterrichts zwischen den 

LIVD und allem weiteren Personal geklärt sind und das „Führen und Folgen“ oder „Leiten und Un-

terstützen“ abgestimmt erfolgt. Schlüsselstellen des Unterrichts sollten von der LiVD gestaltet wer-

den. 

 

Ausbildungsnote 

Am Ende des 14. Ausbildungsmonats bewerten u.a. der/die Schulleiter*in begründet in schriftlicher 

Form die Leistungen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und lassen dies in einer Note münden. 

Falls die Lehrkraft an zwei oder mehr Schulen tätig ist, erteilt die Schulleitung (natürlich in kollegia-

ler Absprache mit der Schulleitung der anderen Schule) die Note, an deren Schule die LiVD den 

Ausbildungsunterricht überwiegend erteilt. Die begründete Bewertung ist dem Studienseminar zu-

zuleiten (APVO-Lehr §10 Abs.2.) 

 

Prüfung in der allgemeinen Schule 

Ein Prüfungsunterricht (PU) ist in der allgemeinen Schule gemäß APVO-Lehr möglich, wenn die LiVD 

in der Lerngruppe im Unterrichtsfach unterrichtet hat (nicht: Mobiler Dienst!). Im PU ist eine inter-

disziplinäre Zusammenarbeit von LiVD und Lehrkraft anzustreben. Sie ist indes so auszurichten, dass 

bei der Planung, Durchführung und Reflexion des Unterrichts die Einzelleistung der LiVD zentral für 

das Unterrichtsgeschehen sind und durchgängig sichtbar werden. 

Falls eine Lehrkraft den Prüfungsunterricht gemeinsam mit der LiVD erteilt, kann diese nicht im 

Rahmen der Besprechung des Unterrichts eine Stellungnahme zur Lerngruppe nach den Durchfüh-

rungsbestimmungen zur APVO (§14.11) abgeben. Diese Stellungnahme müsste dann durch die be-

treuende Förderschullehrkraft erfolgen. 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter der Schule, an der die LiVD ihren überwiegenden Ausbildungs-

unterricht erteilt hat, ist Mitglied des Prüfungsausschusses (APVO-Lehr §12 Abs. 2); die weitere 

Schulleitung kann ohne Stimmrecht teilnehmen.  

                                                           

 

5 Die Durchführungsbestimmungen erlauben ausdrücklich eine multiprofessionelle Zusammenarbeit. Auch 

für die Prüfung gibt es keine Einschränkungen. So heißt es: “Besondere Unterrichtsformen im Hinblick auf 

multiprofessionelle Teams können andere Verfahren erfordern.” (DB 4.6 zu §7) 
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Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die sehr enge Regelung zur Vertretung der Schullei-

tung in der Prüfungskommission (s. Anlage). Bitte achten Sie bei Ihrer Vertretungsregel unbedingt 

auf die Rechtskonformität. 

Der Prüfungsunterricht I & II findet jeweils im gleichen Unterrichtsfach und der gleichen Fachrich-

tung statt. Bei einem Prüfungsunterricht liegt der Schwerpunkt eher auf der Fachrichtung (PU I), 

beim anderen auf dem Unterrichtsfach.  

Für den Prüfungsunterricht sind die in der APVO und in den Durchführungsbestimmungen benann-

ten Vorgaben über die Anzahl von Schüler*innen mit festgestellten sonderpädagogischen Unter-

stützungsbedarfen durch den Erlass „Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Sonderpädagogik“ 

vom 24.11.2017 deutlich abgeschwächt worden. Den Erlass finden Sie im Anhang. Kurz zusammen-

gefasst gilt: In beiden Lerngruppen müssen nun nur noch zwei Schüler*innen sein, deren Verhalten 

und Leistungen sich so gestalten, dass ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf in der Prü-

fungsfachrichtung vorliegt. Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf muss jedoch nicht 

schon am Tag der Prüfung festgestellt sein. In der Lerngruppe des PU II ist die verbindliche Vorgabe 

noch weiter abgeschwächt.  

 

Weitere Informationen und Dank 

Die APVO-Lehr, die zugehörigen Durchführungsbestimmungen und die gültigen Erlasse finden Sie 

auch auf unserer Homepage www.studienseminar-braunschweig.com unter der Rubrik Material.  

Es braucht nicht nur ein ganzes Dorf, um Kinder groß zu ziehen! Auch die Ausbildung von Lehrkräf-

ten im Vorbereitungsdienst ist eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen Schule und Studienseminar. 

Zwischen Visionen, Wünschen, Bedarfen und Bedürfnissen sollte die Freude an der Ausbildung 

neuer Lehrkräfte und der Spaß bei einer zielführenden Zusammenarbeit nicht auf der Strecke blei-

ben. Wir danken allen Lehrkräften, didaktischen Leitungen, ständigen Vertreter*innen sowie Schul-

leiter*innen für die positive und konstruktive Zusammenarbeit!  
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Anhang 1 - Standards 
Niedersächsische Landesschulbehörde           08.11.2012 
Frau Petra Rieke  
Frau Annegret Heumann 
Frau Karin Kehr-Ritz 
Herr Ulrich Dettling 
Herr Matthias Krömer 
 

Qualitätsstandards für die sonderpädagogische Unterstützung in der 
Grundversorgung / inklusiven Beschulung 
 
Die Frage nach Qualitätsstandards muss aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden: 

1. Unterricht 
2. Struktur (Vereinbarte Verfahrenswege und Rollenklärung der Lehrkräfte, Steuerungsaufgaben …) 
 

Zu 1. 
Abgestimmte Standards für einen inklusiven Unterricht liegen noch nicht vor. Durch das NLQ werden zurzeit neue Instru-
mente (Beobachtungsbögen) erarbeitet, die, fußend auf der Kompetenzorientierung und entsprechenden Maßnahmen, die 
Qualität von (inklusivem) Unterricht überprüfen. Einzelne Funktionsgruppen wie SEB, FBUQ und FBI arbeiten an Kriterien 
für inklusive Bildung (z. B. auf der Grundlage des Index). Hieraus könnten abgestimmte Standards für einen inklusiven Un-
terricht entwickelt werden. Als grundlegende Standards können ungeachtet dessen gelten: 

 Der Vorrang gemeinsamen Unterrichts mit individualisierter Zugangsweise zu gemeinsamen Themen gegenüber einer 
separierenden Unterrichtsorganisation für Schüler/innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ist verein-
bart und verschriftlicht. 

 Regelschullehrkraft und Förderschullehrkraft tragen eine gemeinsame pädagogische Verantwortung für alle Schüler 
und Schülerinnen.  

 Die gemeinsame fachliche Arbeit orientiert sich an den jeweiligen curricularen Vorgaben.  

 Die Inhalte der Qualifizierungsmodule für Inklusion für die Lehrkräfte der Grundschule bzw. der Schulformen der Se-
kundarstufe I finden in der gemeinsamen Arbeit Berücksichtigung. 

 
Zu 2. 

Entscheidend für den schulischen Erfolg werden insbesondere die Strukturbedingungen wie eine verlässlich abgestimmte 
Aufgabenzuschreibung, eine Rollenklärung sowie verbindlich vereinbarte Verfahrenswege sein. Zu erfüllende Standards 
sind die im folgenden aufgeführten Grundvoraussetzungen / Grundsätze im Sinne von erforderlichen Gelingensbedingun-
gen: 
 

 Die Modalitäten der Kooperation zwischen der Regelschullehrkraft und der Förderschullehrkraft sind klar verabre-
det und dokumentiert. 

 Eine Arbeitsplatzbeschreibung der unterschiedlichen Lehrämter ist abgestimmt und schriftlich fixiert.  

 Die Verantwortlichkeiten für die unterschiedlichen Lehrämter sind vereinbart und schriftlich festgelegt.  

 Entscheidungswege und -kompetenzen sind festgelegt.  

 Die Kommunikationswege und –formen für einen verlässlichen und regelmäßigen Informationsfluss sowie ge-
meinsame Planungen sind in Häufigkeit, Dauer und Frequenz unter Festlegung der Teilnehmerkreise vereinbart. 
Diese können sowohl Klassenlehrkräfte als auch Jahrgangsteams umfassen. Bei Bedarf werden weitere Treffen 
auch kurzfristig abgestimmt. Es liegt eine schriftliche Vereinbarung vor.  

 Handhabbare Formblätter etc. für verlässliche Dokumentationen sind gemeinsam abgestimmt und entwickelt.  

 Die Förderung der Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung erfolgt auf der Grundlage einer 
gemeinsamen fortzuschreibenden Förderplanung, die in festgelegten Zeitabständen evaluiert und ggf. modifiziert 
wird. 

 Förderschullehrkräfte werden möglichst nicht als Vertretungslehrkräfte eingesetzt.  

 Förderschullehrkräfte werden in der Regel möglichst nicht an mehr als zwei allgemein bildenden Schulen einge-
setzt.  

 Zeitressourcen für Absprachen zwischen Förderschullehrkraft und Regelschulkraft werden berücksichtigt.  

 Es liegt ein Raumkonzept für die inklusive Arbeit vor.  

 Die Organisationsstruktur für die Arbeit der Förderschullehrkräfte an den allgemein bildenden Schulen ist in der 
Region sowie zwischen den einzelnen Schulen mit dem Förderzentrum transparent abgestimmt und schriftlich 
vereinbart.  

 Eine Vernetzung mit gemeindenahen Unterstützungsdiensten (z. B. Jugendhilfe, Kinderärzte, therapeutische 
Dienste, Sport- und Freizeitvereine) besteht. 

 Unterstützungssysteme zur Qualifizierung / Supervision / Kollegialem Austausch / Prozessbegleitung stehen zur 
Verfügung. 

 Alle Vereinbarungen / Materialien etc. werden im Sinne des Qualitätszyklus in einem verabredeten Turnus evalu-
iert und evtl. modifiziert.  

 
Additiv ist die Frage nach der Steuerung der Ressourcen sowie die Vereinbarung von Rahmenbedingungen in Bezug auf 

eine Region (Einzugsbereich eines FöZ) sowie die Einzelschulen zu klären. Hierzu müssen Organisationsstruktur sowie die 

Aufgabenbeschreibung der Förderzentren geklärt sein. 
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Anhang 2 - Lerngruppenzusammensetzung 
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Anlage 3 - Vertretung von Schulleitungen bei der Prüfung 
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Anhang 4 – Mögliche Formen der Zusammenarbeit im Unterricht 

Sonderpädagogische Unterstützung in allgemeinen Schulen im Rahmen der Ausbildung von LiVD 

bedeutet Zusammenarbeit von Lehrkräften 

- in gemeinsamer pädagogischer Verantwortung für alle Schülerinnen und Schüler, 

- orientiert an den jeweiligen curricularen Vorgaben und gegebenenfalls unter Berücksichtigung 

eines Nachteilsausgleichs für einzelne Schülerinnen und Schüler sowie 

- unter Vorrang des Gemeinsamen Unterrichts mit individualisierter Zugangsweise zu gemeinsa-

men Themen gegenüber einer separierenden Unterrichtsorganisation. 

 

Die Unterrichtsplanung und -durchführung erfolgt somit in der Regel zusammen mit einer Regel-

schullehrkraft, sodass die Ausbildung im Bereich der Teamarbeit gewährleistet ist. Die Struktur der 

Zusammenarbeit wird bei den Planungsentscheidungen zu Unterrichtsbesuchen bezogen auf die 

jeweilige Unterrichtsstunde verdeutlicht und dokumentiert.  

Je nach Bedarfen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler aber auch nach den pädagogi-

schen Konzepten der Lehrkräfte werden sich unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit entwi-

ckeln. Diese weichen z.T. von den üblicherweise gelebten Formen sonderpädagogischer Unterstüt-

zung vor Ort ab! Eine Zuordnung zur nachfolgendem Klassifikation6 schafft Klarheit bei der Einord-

nung und Entwicklung evolutionären Entwicklungsziele im gemeinsamen Unterrichtshandeln: 

 
 Lehrende und Beobachtende („one teach, one observe“): Eine Lehrkraft übernimmt die primäre Verantwortung, 

während die andere beobachtet. 

 Lehrerende und Helfende („one teach, one assist“): Eine der beiden Lehrkräfte übernimmt die primäre Unterrichts-

verantwortung, die andere unterstützt Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit, bei der Regulation ihres Verhal-

tens, bei der Verwirklichung ihrer kommunikativen Absichten usw. 

 Stationsunterricht („station teaching“): Der Unterricht wird in zwei inhaltlich differierende Bereiche aufgeteilt. Es 

werden Gruppen gebildet, die von einer Person zur nächsten wechseln, so dass alle Schülerinnen und Schüler nach-

einander von beiden Lehrkräften unterrichtet werden. 

 Parallelunterricht („parallel / alternative teaching“): Jede Lehrkraft unterrichtet eine Klassenhälfte, beide beziehen 

sich auf dieselben Inhalte und berücksichtigen unterschiedliche Anforderungsniveaus. 

 Zusatzunterricht („supplemental teaching“): Eine Lehrkraft führt die Unterrichtsstunde durch; die andere bietet 

zusätzliches Material und differenzierte Hilfen für einzelne Schülerinnen und Schüler an. 

 Team-teaching: Regelschullehrkraft und Förderschullehrerin oder Förderschullehrer führen den Unterricht mit al-

len Schülern gemeinsam durch, indem sie gemeinsam oder abwechselnd die Führung übernehmen und in verbale 

Interaktion treten.  

 

 

Anhang 5 – Statistik und LiVD 
Einstellung von Lehrkräften an den öffentlichen allgemein bildenden Schulen zum 1. Schulhalbjahr 

2020/2021 - Einstellungstermin 24.8.2020 Rd Erl. d. MK v. 26.3.2020 - 34 - 84002 (SVBl. 4/2020 S. 176) - VORIS 

22410 - 

2.2 Die Auszubildenden im Vorbereitungsdienst sind möglichst gleichmäßig auf die Schulen zu verteilen. Verände-

rungen in der Zuweisung von Auszubildenden sind frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. Hingewiesen wird 

auf die erforderliche Abstimmung mit den Studienseminaren bzgl. des quantitativen Rahmens, innerhalb dessen 

Schulen zur Ausbildung herangezogen werden sollen. Bei der Zuweisung von Einstellungsmöglichkeiten und 

bei der Versetzung von Stammlehrkräften zum bedarfsgerechten Ausgleich der Versorgung mit Lehrkräften ist 

der Unterricht in eigener Verantwortung nur zur Hälfte zu berücksichtigen. 

                                                           

 

6 nach: Friend & Cook: „Interactions: Collaboration skills for school professionals”, Boston (2007) 

 


